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Anwesende der Geschäftsführung (stimmberechtigt): 

Name GF-Posten  

Tim Rothbarth Finanzen und Inneres Anwesend 

N.N. Hochschulpolitik Unbesetzt 

Fabian Köhler Lehre und Studium entschuldigt 

Robert Lehmann Öffentlichkeitsarbeit Anwesend 

Sven Herdes Personal Anwesend 

Nathalie Schmidt Soziales entschuldigt 

Referent:innen (bzw. Vertreter:innen) (ständige Gäste): 

Name Referat  

Matthias 

Zagermann 

Datenschutz  

Cao Son Ta Service und Förderpolitik  

David Färber Mobilität  

Marian Schwabe Struktur  

Christoph 

Johannes Kleine 

Technik  

N.N. Vernetzung Unbesetzt 

N.N. Hochschulpolitik Unbesetzt 

N.N. Gleichstellungspolitik Unbesetzt 

Joel Franke Politische Bildung  

N.N. Wissen, Handeln und Aktiv teilnehmen Unbesetzt 

N.N. Lehre und Studium Unbesetzt 

N.N. Kultur Unbesetzt 

Robert Sterzing Sport  

Sebastian 

Schmidt 

Qualitätsentwicklung  

N.N. Öffentlichkeitsarbeit Unbesetzt 

Lothar Michael 

Martin Keßler 

Internet  

N.N. Internationale Studierende Unbesetzt 

N.N. Inklusion Unbesetzt 

Claudia Meißner Soziales  
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N.N. Studentenwerk Unbesetzt 

N.N. Familienfreundliches Studium Unbesetzt 

N.N. Personal Unbesetzt 

Gäste:  

 

Protokoll: Tim Rothbarth 

Beginn: 14:39 Uhr 

Ende: 14:43 Uhr 

Tagesordnungspunkte/Themen 

 

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse der GF erst 

wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRa-Plenum bestätigt wurde. 

 

Vertragliche Verpflichtungen oder Zahlungen über Ausgaben zu Finanzanträgen 

können erst nach Protokollbestätigung durch das StuRa-Plenum eingegangen 

werden. Dies ist zur Abrechnung mit der Bestell-oder Buchungsbestätigung 

nachzuweisen. 

 

Die Sitzung ist mit drei von fünf anwesenden Mitgliedern beschlussfähig. 

 

1. G19083001 Kaution Ausleihe Referat WHAT 

In der Richtlinie steht, dass bei unvollständiger Rückgabe die Kaution zunächst 

bis zur Entscheidung der GF einbehalten wird. 

Aktuell haben wir eine Ausleihe vom Referat WHAT vom 23.08., bei der noch ein 

Megafon fehlt, das bis nach Leipzig geflüchtet ist. (Es wird voraussichtlich am 

Montag wieder hier eintreffen. Währenddessen haben wir ein Megafon des DGB 

als Geisel … äh zu Gast.) Daraufhin wurde die Kaution in Höhe von 150 € 

einbehalten und bleibt auch über den Monatsabschluss in der 

Materialverleihkasse. 

Die GF möge beschließen, dass die einbehaltene Kaution von 150 € nach 

Abgabe des fehlenden Megafons vollständig ausgezahlt werden kann. 

Ohne Gegenrede angenommen. 

 

2. Sonstiges 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurde nichts angesprochen. 

 


